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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�In welchem Umfang haben seit dem 1. Januar 2020 und bis heute die Stadt- 
und Landkreise Baden-Württembergs finanzielle Erstattungsansprüche für die 
Unterbringung und sonstige Versorgung von Schutzsuchenden (vorläufige Un-
terbringung, gegebenenfalls auch Anschlussunterbringung, sofern die Kreise 
finanziell beteiligt waren) beim Land geltend gemacht (nach Möglichkeit unter 
tabellarischer Aufstellung nach Kreisen, Kalenderjahren, Fallzahlen, Anzahl 
und gezahlte Beträge der Fallpauschalen je Kreis und insgesamt/gegebenenfalls 
Ergebnisse der Spitzabrechnung, Anteil der eigentlichen Kosten für Wohnung 
und Heizung im Rahmen des erfragten Gesamtaufwands)?

2.	�In welchem Umfang haben seit dem 1. Januar 2020 und bis heute die Stadt- 
und Landkreise (einschließlich Gesellschaften, an denen diese beteiligt sind) in 
Immobilien investiert bzw. haben deren Ratsgremien solche künftigen Investi-
tionen beschlossen, welche für die Unterbringung von Schutzsuchenden vorge-
sehen sind (nach Möglichkeit unter tabellarischer Aufstellung nach Objekten je 
Kalenderjahr und Kreis, untergebrachte Personen je Kreis bzw. Objekt, Kosten 
für den Erwerb/Bau solcher Immobilien je Kreis bzw. Objekt, Altbau/Neubau, 
gegebenenfalls Umbaukosten, Zielgruppe der Unterzubringenden – Familien/
Alleinstehende sowie Gesamtzahl der Unterzubringenden)?

3.	�In welchem Umfang haben seit dem 1. Januar 2020 und bis heute die Städte 
und Gemeinden (einschließlich Gesellschaften, an denen diese beteiligt sind) 
in Immobilien investiert bzw. haben deren Ratsgremien solche Investitionen 
beschlossen, welche für die Unterbringung von durch die Kreise zugewiesenen 
Schutzsuchenden vorgesehen sind (nach Möglichkeit unter tabellarischer Auf-
stellung nach Objekten je Kalenderjahr, untergebrachte Personen je Gemeinde 
bzw. Objekt, Kosten für den Erwerb/Bau solcher Immobilien je Kreis bzw. 
Objekt, Altbau/Neubau, gegebenenfalls Umbaukosten, Zielgruppe der Unterzu-
bringenden – Familien/Alleinstehende sowie Gesamtzahl der Unterzubringen-
den)?

Kleine Anfrage
des Abg. Emil Sänze AfD

und

Antwort
des Ministeriums der Justiz und für Migration

Transparenz bei Flüchtlingsunterkünften – Erwerb und Kos-
ten für öffentliche Träger
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4.	�In welchem finanziellen Umfang (nach Möglichkeit unter tabellarischer Auf-
stellung nach: finanzieller Umfang der bewilligten Förderbescheide/der bereits 
gestellten Förderanträge je Kreis/je Gemeinde, sowie finanzieller Umfang ins-
gesamt in Baden-Württemberg) wurden bzw. werden seit dem 1. Januar 2020 
und bis heute Immobilien der unter Frage 2 und 3 erfragten Zweckbestimmung 
in Kreiseigentum bzw. in Gemeindeeigentum (bitte getrennt aufführen; oder im 
Eigentum von Gesellschaften, an denen Kreise oder Gemeinden beteiligt sind) 
von welchen öffentlichen Kostenträgern (Land oder gegebenenfalls Bund oder 
EU) auf welcher rechtlichen Grundlage gefördert?

5.	�Wie hat sich die Zuweisung von Schutzsuchenden durch das Land zur Unter-
bringung in die Verantwortung der Stadt- und Landkreise seit dem 1. Januar 
2020 und bis heute entwickelt (unter tabellarischer Aufstellung nach Kreisen, 
Kalendermonat, Zahl der zur Unterbringung Zugewiesenen, wie viele davon 
ukrainische Staatsangehörige)?

6.	�Wie hat sich in den Stadt- und Landkreisen (unter tabellarischer Aufstellung 
nach Kreisen und Kalendermonaten, nach Möglichkeit nach Familien/Allein-
stehenden, Anteil der ukrainischen Staatsangehörigen) die Zahl der Schutzsu-
chenden im gleichen Zeitraum – vgl. Frage 5 – entwickelt, die aus der vorläu-
figen Unterbringung (durch die Kreise) in die Anschlussunterbringung (durch 
die Gemeinden und in deren Kostenträgerschaft) übergegangen sind?

7.	�Welche gegebenenfalls zusätzlichen (oder auch geringeren) gesetzlich verbind-
lichen Standards gelten (z. B. Wohnfläche in Quadratmetern je Person, Bau
materialien, Ausstattung, sanitäre Ausstattung, Energieeffizienzklassen, Klima-
schutz- und verwandte Gesetzgebung, Stellplätze, Brandschutz und Flucht
wege, Betreuung durch Hausmeister, Freizeitangebote), wenn Flüchtlingsunter-
künfte a) aus Bestandsbauten – z. B. Gasthäusern oder Bürogebäuden – umge-
widmet werden, gegenüber solchen, die b) zweckgebunden als Flüchtlingsun-
terkünfte neu genehmigt werden?

8.	�Welche (Mitwirkungs-)Rechte sowie Pflichten – z. B. Information, Anhörung, 
Konsultation, Genehmigung, Einholung eines Beschlusses – hat die Verwal-
tung einer Stadt/Gemeinde gegenüber einem ihr untergeordneten Bürgervertre-
tungsorgan (z. B. einem Ortschaftsrat) beziehungsweise hat umgekehrt ein Bür-
gervertretungsorgan gegenüber der Verwaltung einer Stadt/Gemeinde, wenn 
es um die gruppenweise Unterbringung von Schutzsuchenden in zweistelliger 
Zahl in einer Teilgemeinde geht?

9.	�Handelt es sich oder handelt es sich nicht nach ihrer Bewertung bei einem städ-
tischen Immobiliengeschäft, das speziell zur Ermöglichung der gruppenweisen 
Unterbringung von Schutzsuchenden in zweistelliger Zahl getätigt wird, um ein 
„gewöhnliches“ städtisches Immobiliengeschäft mit „üblicher“ nichtöffentli-
cher Beschlussfassung im Gemeinderat und ohne Konsultation des Ortschafts-
rats der von sozialen Folgen betroffenen Teilgemeinde, oder kommen (oder 
kommen nicht) – vgl. Frage 8 – weitere (möglicherweise auch rechtliche) Ge-
sichtspunkte hinzu, die eine differenzierte Herangehensweise unter Beteiligung 
des Ortschaftsrats erfordern?

1.6.2023

Sänze AfD
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B e g r ü n d u n g

Am 28. März 2023 berichtete der Schwarzwälder Bote (Schwabo) über den Kauf 
des ehemaligen Gasthofs „Grüner Baum“ in Sulz-Renfrizhausen durch den sozia-
len Wohnungsbau der Stadt Sulz. Das Gebäude „soll der Unterbringung von Ge-
flüchteten dienen“. Sulz-Renfrizhausen hat ca. 800 Einwohner; es existiert ein 
Ortschaftsrat. Zitat Schwabo: „(…) Ortschaftsrat lehnt Projekt ab. Der Renfriz-
hauser Ortsvorsteher klärte auf, dass jedem Flüchtling eine Fläche von zehn Qua-
dratmetern zugemessen werde, was bedeute, dass (…) Platz für etwa 20 Flücht-
linge zur Verfügung stehe. Allerdings seien (…) auch Zimmer mit 14 und 15 Qua
dratmetern vorhanden, die nicht umgebaut werden sollen. Die Stadtverwaltung 
berechne die Aufnahmekapazität dennoch anhand der Gesamtfläche. Der Ortsvor-
steher stellte klar, dass der Ortschaftsrat in der Stellungnahme das Projekt ein-
stimmig abgelehnt hatte. K. bemängelte auch die schlechte Kommunikation 
zwischen Stadtverwaltung und Ortsteil. Erst nach langem Drängen des Ortschafts-
rates sei ein Vertreter der Stadt nach Renfrizhausen gekommen, um Fragen des 
Ortschaftsrats vor Ort zu klären. „Ich weiß nicht ob, wann und wie sie umbauen. 
Ich habe kein Planungskonzept der Stadt“, so R. K. Gebäude kann anderweitig 
genutzt werden. Zugutehalten müsse man der Stadt Sulz, wie der Ortsvorsteher 
erklärte, dass es kein Sulzer Problem sei. Aus dem Kreis würden der Stadt Ge-
flüchtete zugewiesen. Die Stadt sei bemüht, die Mehrzweckhallen freizuhalten, 
was bis jetzt gut gelungen sei. Ein großer Vorteil sei auch, dass die Stadt nun eine 
Immobilie besitze, die nach der Flüchtlingskrise anderweitig genutzt werden 
könnte, erklärte K. Am Schluss bleibt dennoch eine gewisse Ratlosigkeit und Un-
zufriedenheit aufgrund der fehlenden der Transparenz. Auf diesen Punkt ging je-
doch Bürgermeister J. K. in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ein. Beschlüs-
se zu Grundstücksangelegenheiten würden immer nichtöffentlich beraten und ge-
fasst. Erst im Nachgang erfolge die Bekanntgabe, so K.“. 

Es interessiert der Umfang von Immobiliengeschäften der Kreise und Gemeinden 
zum Zweck der Unterbringung zugewiesener Schutzsuchender. Ferner interessiert 
der finanzielle (Förder-)Beitrag des Landes zu diesen Geschäften, sowie ob den 
dem Renfrizhauser Fall die Rechte und Befugnisse (wie Beschlüsse) eines Ort-
schaftsrates angemessen berücksichtigt wurden, der vor Ort die sozialen Folgen 
des Handelns übergeordneter Körperschaften trägt.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. Juni 2023 beantwortet das Ministerium der Justiz und für 
Migration im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisie-
rung und Kommunen und dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 
die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�In welchem Umfang haben seit dem 1. Januar 2020 und bis heute die Stadt- 
und Landkreise Baden-Württembergs finanzielle Erstattungsansprüche für die 
Unterbringung und sonstige Versorgung von Schutzsuchenden (vorläufige Un-
terbringung, gegebenenfalls auch Anschlussunterbringung, sofern die Kreise 
finanziell beteiligt waren) beim Land geltend gemacht (nach Möglichkeit unter 
tabellarischer Aufstellung nach Kreisen, Kalenderjahren, Fallzahlen, Anzahl 
und gezahlte Beträge der Fallpauschalen je Kreis und insgesamt/gegebenen-
falls Ergebnisse der Spitzabrechnung, Anteil der eigentlichen Kosten für Woh-
nung und Heizung im Rahmen des erfragten Gesamtaufwands)?

Zu 1.:

Aus Anlage 1 können die Erstattungsbeträge des Landes an die Stadt- und Land-
kreise für die Unterbringung und sonstige Versorgung im Rahmen der vorläufigen 
Unterbringung für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis jetzt entnommen werden. 
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Hierbei ist zu beachten, dass das Jahr der Entstehung der Aufwendungen aufgrund 
der nachlaufend erfolgenden Spitzabrechnung nicht mit dem Jahr der tatsächli-
chen kassenwirksamen Erstattung übereinstimmt. Die gesetzlich geltende Pau-
schale nach § 15 Absatz 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz BW (FlüAG) wird jährlich 
auf der Grundlage der jeweiligen Rechnungsergebnisse der Stadt- und Landkreise 
nachlaufend kreisindividuell neu festgesetzt (Spitzabrechnung). Damit ist eine 
vollständige Erstattung der notwendigen Ausgaben gewährleistet, allerdings mit 
erheblichem Zeitversatz. Im abgefragten Zeitraum erfolgte im Jahr 2020 die Aus-
gabenerstattung für das Jahr 2016. Das darauffolgende Jahr der Spitzabrechnung 
2017 konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Verordnung zur Neufest-
setzung der Pauschalen für das Abrechnungsjahr 2018 steht kurz vor der Veröf-
fentlichung, weshalb die Spitzabrechnung für 2018 mit großer Wahrscheinlichkeit 
noch im Jahr 2023 kassenwirksam abgeschlossen werden wird. 

Die Angabe der Ausgaben im Jahr 2021 – also des Jahres ohne abgeschlossene 
Spitzabrechnung – erfolgt über die tatsächlichen Mittelabflüsse aus dem Kapitel 
0521 Titel 633 08. Es handelt sich dabei um Erstattungsbeträge für Vorgriffs- und 
Pauschalenzahlungen für die Abrechnungsjahre ab 2019 in Höhe von insgesamt 
226 410 010,00 Euro im Haushaltsjahr 2021. Hierbei ist zu beachten, dass diese 
Beträge in den Spitzabrechnungen der Jahre ab 2019 ff. erst in den kommenden 
Jahren mit Abschluss der jeweiligen Pauschalenrevision final berücksichtigt wer-
den.

2.	�In welchem Umfang haben seit dem 1. Januar 2020 und bis heute die Stadt- 
und Landkreise (einschließlich Gesellschaften, an denen diese beteiligt sind) in 
Immobilien investiert bzw. haben deren Ratsgremien solche künftigen Investi-
tionen beschlossen, welche für die Unterbringung von Schutzsuchenden vorge-
sehen sind (nach Möglichkeit unter tabellarischer Aufstellung nach Objekten je 
Kalenderjahr und Kreis, untergebrachte Personen je Kreis bzw. Objekt, Kosten 
für den Erwerb/Bau solcher Immobilien je Kreis bzw. Objekt, Altbau/Neubau, 
gegebenenfalls Umbaukosten, Zielgruppe der Unterzubringenden – Familien/
Alleinstehende sowie Gesamtzahl der Unterzubringenden)?

Zu 2.:

Für jeden Regierungsbezirk ist der Antwort als Anlage eine Tabelle beigefügt 
(Anlagen 2 bis 5). Mit Rücksicht auf den Verwaltungsaufwand werden keine ob-
jektscharfen Daten mitgeteilt. Stattdessen erfolgen die Angaben gesamt pro Kreis.

3.	�In welchem Umfang haben seit dem 1. Januar 2020 und bis heute die Städte 
und Gemeinden (einschließlich Gesellschaften, an denen diese beteiligt sind) 
in Immobilien investiert bzw. haben deren Ratsgremien solche Investitionen 
beschlossen, welche für die Unterbringung von durch die Kreise zugewiesenen 
Schutzsuchenden vorgesehen sind (nach Möglichkeit unter tabellarischer Auf-
stellung nach Objekten je Kalenderjahr, untergebrachte Personen je Gemein-
de bzw. Objekt, Kosten für den Erwerb/Bau solcher Immobilien je Kreis bzw. 
Objekt, Altbau/Neubau, gegebenenfalls Umbaukosten, Zielgruppe der Unterzu-
bringenden – Familien/Alleinstehende sowie Gesamtzahl der Unterzubringen-
den)?

Zu 3.:

Die betreffenden Angaben zur Anschlussunterbringung liegen der Landesregie-
rung nicht vor. 
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4.	�In welchem finanziellen Umfang (nach Möglichkeit unter tabellarischer Auf-
stellung nach: finanzieller Umfang der bewilligten Förderbescheide/der bereits 
gestellten Förderanträge je Kreis/je Gemeinde, sowie finanzieller Umfang ins-
gesamt in Baden-Württemberg) wurden bzw. werden seit dem 1. Januar 2020 
und bis heute Immobilien der unter Frage 2 und 3 erfragten Zweckbestimmung 
in Kreiseigentum bzw. in Gemeindeeigentum (bitte getrennt aufführen; oder im 
Eigentum von Gesellschaften, an denen Kreise oder Gemeinden beteiligt sind) 
von welchen öffentlichen Kostenträgern (Land oder gegebenenfalls Bund oder 
EU) auf welcher rechtlichen Grundlage gefördert?

Zu 4.:

Bezüglich evtl. gewährter Förderungen durch den Bund oder die EU liegen der 
Landesregierung keine Erkenntnisse vor.

Mit dem Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ (VwV-WoGeflüchtete 
vom 15. September 2022, Az. MLW25-27-193/4) werden die Städte und Gemein-
den in Baden-Württemberg bei der Schaffung von Wohnraum zu Zwecken der 
Anschlussunterbringung unterstützt. Das Programm wird aus Landesmitteln fi-
nanziert. Zum Stand 1. Juni 2023 wurden bislang 126 Bewilligungen mit einer 
Summe von insgesamt rund 44,7 Mio. Euro ausgesprochen:



6

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 4699



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 4699

5.	�Wie hat sich die Zuweisung von Schutzsuchenden durch das Land zur Unter-
bringung in die Verantwortung der Stadt- und Landkreise seit dem 1. Januar 
2020 und bis heute entwickelt (unter tabellarischer Aufstellung nach Kreisen, 
Kalendermonat, Zahl der zur Unterbringung Zugewiesenen, wie viele davon 
ukrainische Staatsangehörige)?

Zu 5.:

In Baden-Württemberg besteht nach den Regelungen des baden-württembergi-
schen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) ein dreistufiges Aufnahmesystem 
für Geflüchtete. In der Erstaufnahme (EA) werden die ankommenden Personen 
registriert und in landeseigenen Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Da-
nach erfolgt die Verteilung in die vorläufige Unterbringung durch die unteren 
Aufnahmebehörden der Landratsämter bzw. der Bürgermeisterämter der Stadt-
kreise nach einem Schlüssel, der sich aus dem Anteil des jeweiligen Stadt- und 
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Landkreises an der Bevölkerung des Landes errechnet. Nach Beendigung der vor-
läufigen Unterbringung (regelmäßig nach Abschluss des Asylverfahrens und 
grundsätzlich spätestens nach 24 Monaten; bei Geflüchteten aus der Ukraine grund-
sätzlich nach spätestens sechs Monaten) erfolgt die Verteilung in die kommunale 
Anschlussunterbringung bei den Städten und Gemeinden. Die Verteilung erfolgt 
wie dargelegt nach einer Quote nach Bevölkerungszahl. Bei der Quote für Asyl-
suchende greift das sog. LEA-Privileg. Da einige Stadt- und Landkreise als EA-
Standorte (z. B. Karlsruhe, aber z. B. auch Ludwigsburg wegen der EA Kornwest-
heim) damit für Asylsuchende eine geringere Aufnahmequote haben, sind diese 
Quoten (Asylsuchende einerseits; andere Personengruppen wie z. B. Geflüchtete 
aus der Ukraine) zu unterscheiden. Einige Landkreise haben eine relativ hohe 
Aufnahmequote – das liegt alleine daran, dass sie eine hohe Bevölkerungszahl 
aufweisen. Die Verteilung der Asylsuchenden erfolgt rein nach dieser Quote. 
Grundsätzlich wird für jeden Monat die Anzahl der landesweit zu verteilenden 
Asylsuchenden festgelegt. 

Die Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine ist aufgrund deren bundesrecht-
lich vorgegebener Besonderheiten (vgl. § 24 AufenthG; grundsätzlich Freizügig-
keit innerhalb des Bundeslandes, keine Verpflichtung zum Wohnen in Aufnahme-
einrichtungen usw.) anders geregelt, insbesondere ist bei dieser Personengruppe 
der sog. „Direktzugang“ zu berücksichtigen (also die Personen, die sich, ohne 
eine Erstaufnahme aufgesucht zu haben, direkt vor Ort in den Stadt- und Land-
kreisen melden). Um landesweit eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen, er-
folgt die Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine aus der Erstaufnahme (nur 
diese lässt sich vom Land steuern) in diejenigen Stadt- und Landkreise, die auf-
grund geringerer Direktzugänge ihre Aufnahmequote für die Geflüchteten aus der 
Ukraine noch nicht voll erfüllt haben. 

Die Entwicklung der Zuweisungen von Asylsuchenden seit Januar 2020 sowie 
von Geflüchteten aus der Ukraine seit Februar 2022 ist den Anlagen 6 und 7 zu 
entnehmen.

Dabei ist auf Folgendes hinzuweisen:

Die Tabelle zur Entwicklung der Zuweisungen der Asylbewerber weist die jewei-
lige monatlich mitgeteilte Zuweisungsgröße der Stadt- und Landkreise nach Quo-
te aus, mithin die Soll-Zahlen, nicht die tatsächlichen Zuweisungen. 

Die Tabelle zur Entwicklung der Zuweisungen der ukrainischen Geflüchteten 
weist die tatsächlichen Zuweisungen aus, mithin die Ist-Zahlen. Bei den darge-
stellten Zahlen handelt es sich außerdem um Direktaufnahmen durch die Kom-
munen und Kreise (Flächenfallmeldungen der Ausländerbehörden) sowie um Ver-
teilungen registrierter Geflüchteter aus der Erstaufnahme an Kreise, die durch 
Direktaufnahmen ihr Aufnahmesoll nicht erfüllt haben. Bei den „Flächenfällen“ 
wird auf das Datum der Meldung der Ausländerbehörde an das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe abgestellt, der tatsächliche Zugang kann aber auch deutlich davor 
erfolgt sein. Die Zahlen geben keinen Aufschluss über den tatsächlichen Aufent-
halt der Personen. In einzelnen Monaten, v. a. von Mai bis August 2022, wurden 
Doppelmeldungen bei den „Flächenfällen“ bereinigt, die in den vorherigen Mo-
naten aufgrund des Massenzustroms entstanden sind. Aus diesem Grund sind in 
diesen Zeiträumen teilweise negative Werte abgebildet.

6.	�Wie hat sich in den Stadt- und Landkreisen (unter tabellarischer Aufstellung 
nach Kreisen und Kalendermonaten, nach Möglichkeit nach Familien/Allein-
stehenden, Anteil der ukrainischen Staatsangehörigen) die Zahl der Schutzsu-
chenden im gleichen Zeitraum – vgl. Frage 5 – entwickelt, die aus der vorläu-
figen Unterbringung (durch die Kreise) in die Anschlussunterbringung (durch 
die Gemeinden und in deren Kostenträgerschaft) übergegangen sind?

Zu 6.:

Für jeden Regierungsbezirk ist der Antwort als Anlage eine Tabelle beigefügt 
(Anlagen 8 bis 11).
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Es ist darauf hinzuweisen, dass auch im Stadium der Anschlussunterbringung die 
Ausgabenträgerschaft für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei 
den Stadt- und Landkreisen verbleibt.

7.	�Welche gegebenenfalls zusätzlichen (oder auch geringeren) gesetzlich verbind-
lichen Standards gelten (z. B. Wohnfläche in Quadratmetern je Person, Bau
materialien, Ausstattung, sanitäre Ausstattung, Energieeffizienzklassen, Klima-
schutz- und verwandte Gesetzgebung, Stellplätze, Brandschutz und Fluchtwege, 
Betreuung durch Hausmeister, Freizeitangebote), wenn Flüchtlingsunterkünfte a) 
aus Bestandsbauten – z. B. Gasthäusern oder Bürogebäuden – umgewidmet 
werden, gegenüber solchen, die b) zweckgebunden als Flüchtlingsunterkünfte 
neu genehmigt werden?

Zu 7.:

Je vorgehaltenem Unterbringungsplatz in der vorläufigen Unterbringung ist nach 
den Vorgaben des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) eine durchschnittliche 
Wohn- und Schlaffläche von mindestens sieben Quadratmetern zugrunde zu legen. 
Aufgrund des hohen Zugangs an geflüchteten Menschen wurde diese Vorgabe bis 
Ende 2023 auf dem Erlassweg auf 4,5 Quadratmeter abgesenkt. Um den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sollen Einrichtungen der 
vorläufigen Unterbringung in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil oder im 
Anschluss daran eingerichtet werden. Eine ausreichende Nutzungsmöglichkeit re-
gelmäßig verkehrender Beförderungsmittel muss gewährleistet sein. Des Weiteren 
sind alleinstehende Personen nach Geschlechtern räumlich getrennt unterzubrin-
gen. Auch z. B. der Haushaltsgemeinschaft von Familienangehörigen ist Rech-
nung zu tragen. Es sind Kochgelegenheiten zur Verfügung zu stellen, Wasch- und 
Duschräume, mindestens ein Gemeinschaftsraum sowie Gemeinschaftstoiletten 
nach Geschlechtern getrennt. Sofern in einer Gemeinschaftsunterkunft die Unter-
bringung von Kindern vorgesehen ist, soll mindestens ein abgetrennter Raum in 
ausreichender Größe und mit entsprechender Ausstattung eingerichtet werden, der 
zum Spielen und bei Bedarf für Schulkinder zur Erledigung von Hausaufgaben 
zur Verfügung steht. Wird hierfür ein Gemeinschaftsraum genutzt, ist zu gewähr-
leisten, dass dieser in ausreichendem zeitlichen Umfang ausschließlich für die 
vorbezeichneten Zwecke zur Verfügung steht. Gemeinschaftsunterkünfte sollen 
außerdem unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten mit Außenanlagen 
zur Freizeitgestaltung ausgestattet werden.

Die Landesbauordnung (LBO) sieht keine spezifischen Anforderungen für Flücht-
lingsunterkünfte zum Zwecke der Gefahrenabwehr vor. Auch die Ausführungs-
verordnung zur LBO (LBOAVO) enthält keine besonderen Brandschutzanforde-
rungen für Unterkünfte von Flüchtlingen. Wohnungen oder Gemeinschaftsunter-
künfte für Flüchtlinge müssen daher die allgemeinen baurechtlichen Anforderun-
gen erfüllen. Für Flüchtlingsunterkünfte, die durch Umnutzung bestehender Bau-
ten entstehen, gelten grundsätzlich die gleichen baurechtlichen Anforderungen 
wie für Flüchtlingsunterkünfte, die als Neubau zweckgebunden für eine solche 
Nutzung geplant und genehmigt werden. Unterschiede bei den konkreten Anfor-
derungen zwischen Neubau und Umnutzungen können sich im Einzelfall allein 
daraus ergeben, dass bei Umnutzungen die vorhandenen baulichen Gegebenheiten 
es häufig erfordern, dass beim Brandschutz ein vergleichbares Sicherheitsniveau 
wie beim Neubau auf alternativen Wegen (z. B. durch die Anwesenheit eines Si-
cherheitsdienstes oder sonstige Auflagen) erreicht werden muss. Auch kann es 
hier erforderlich sein, dass die Nutzungsintensität (Belegungsdichte) durch die im 
Bestandsbau vorhandene Breite der Rettungswege, insbesondere der Ausgänge, 
begrenzt werden muss. Werden Wohnungen in Wohngebäuden wieder zur Wohn-
nutzung durch Flüchtlinge genutzt, bedarf dies regelmäßig keiner anderen oder 
weitergehenden Anforderungen. Werden in einem ehemaligen Beherbergungsbe-
trieb nicht erheblich mehr als die zuvor zulässige Anzahl Menschen unterge-
bracht, so sind ebenfalls keine anderen oder weitergehenden Anforderungen zu 
stellen als bisher. Erst die Umnutzung bestehender Wohnungen in Gemeinschafts-
unterkünfte oder nicht zum Wohnen genutzter baulicher Anlagen in Flüchtlings-
unterkünfte kann zu zusätzlichen Anforderungen führen, um die bauordnungs-
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rechtlichen Schutzziele und das gesetzlich notwendige Schutzniveau zu erreichen. 
Sowohl beim Neubau als auch bei der Umnutzung von Bestandsgebäuden kann 
von der Einhaltung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Übrigen auch 
Befreiung erteilt werden, wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfor-
dern (§ 56 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 LBO). Satz 2 der Vorschrift regelt ausdrücklich, 
dass Gründe des allgemeinen Wohls auch bei Vorhaben zur Deckung dringenden 
Wohnbedarfs vorliegen. Ein solch dringender Bedarf kann auch bei Verwendung 
der Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung angenommen werden. Die Erleichte-
rung kann sich auf alle bauordnungsrechtlichen Vorgaben beziehen, so z. B. auf 
die barrierefreie Herstellung von Wohnungen (§ 35 Absatz 1 LBO), die Schaffung 
von Kinderspielplätzen (§ 9 Absatz 2 LBO), den Schallschutz (§ 14 LBO) oder 
die Schaffung von Kfz- oder Fahrrad-Stellplätzen (§ 37 LBO).

8.	�Welche (Mitwirkungs)Rechte sowie Pflichten – z. B. Information, Anhörung, 
Konsultation, Genehmigung, Einholung eines Beschlusses – hat die Verwal-
tung einer Stadt/Gemeinde gegenüber einem ihr untergeordneten Bürgervertre-
tungsorgan (z. B. einem Ortschaftsrat) beziehungsweise hat umgekehrt ein Bür-
gervertretungsorgan gegenüber der Verwaltung einer Stadt/Gemeinde, wenn 
es um die gruppenweise Unterbringung von Schutzsuchenden in zweistelliger 
Zahl in einer Teilgemeinde geht?

Zu 8.:

Besondere gesetzliche Vorgaben gibt es im Bereich der Flüchtlingsaufnahme hier-
zu nicht. Es gelten die allgemeinen kommunalrechtlichen Bestimmungen.

9.	�Handelt es sich oder handelt es sich nicht nach ihrer Bewertung bei einem 
städtischen Immobiliengeschäft, das speziell zur Ermöglichung der gruppen-
weisen Unterbringung von Schutzsuchenden in zweistelliger Zahl getätigt wird, 
um ein „gewöhnliches“ städtisches Immobiliengeschäft mit „üblicher“ nicht-
öffentlicher Beschlussfassung im Gemeinderat und ohne Konsultation des Ort-
schaftsrats der von sozialen Folgen betroffenen Teilgemeinde, oder kommen 
(oder kommen nicht) – vgl. Frage 8 – weitere (möglicherweise auch rechtliche) 
Gesichtspunkte hinzu, die eine differenzierte Herangehensweise unter Beteili-
gung des Ortschaftsrats erfordern?

Zu 9.:

Der Gemeinderat verhandelt nichtöffentlich, wenn es das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner erfordern (§ 35 Absatz 1 Satz 2 der Gemeinde-
ordnung – GemO). Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen, zu hören (§ 70 Absatz 1 Satz 2 GemO). Ob die Voraussetzun-
gen der genannten Vorschriften gegeben sind, ist jeweils vor Ort nach den Um-
ständen des konkreten Einzelfalls zu beurteilen und kann nicht pauschal bewertet 
werden. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.

Gentges
Ministerin der Justiz
und für Migration
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